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An 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement 

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum 

 

 

AH-2676, Arbeitsrichtlinie Embargo Birma/Myanmar 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie AH-2676 (Arbeitsrichtlinie Embargo Birma/Myanmar) stellt einen 

Auslegungsbehelf zu den von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen  

dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.  

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

Bundesministerium für Finanzen, 29. April 2008 
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1. Rechtsgrundlage 

Verordnung (EG) Nr. 194/2008 des Rates vom 25. Februar 2008 zur Verlängerung und 

Ausweitung der restriktiven Maßnahmen gegen Birma/Myanmar und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 817/2006 des Rates vom 29. Mai 2006. 

Inkrafttreten: 10. März 2008 (Datum der Veröffentlichung). 

2A. Ausfuhr von zur internen Repression verwendbaren 

Ausrüstungen 

2A.1. Ausfuhrverbot 

(1) Gemäß Art. 4 Abs. 1 VO 194/2008 ist es verboten, die im Anhang II der VO 194/2008 

aufgeführten Ausrüstungen mit oder ohne Ursprung in der Gemeinschaft, die zur internen 

Repression verwendet werden können, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder 

juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Birma/Myanmar oder zur 

Verwendung in Birma/Myanmar zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

Definition: 

Ausfuhr ist jede Verbringung von Gütern aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft oder 

anderen Gebieten, auf die der Vertrag unter den Voraussetzungen nach Artikel 299 des 

Vertrags Anwendung findet. Dazu gehört im Sinne des ZK die Verbringung von Gütern, 

für die eine Zollanmeldung abzugeben ist, und die Verbringung von Gütern nach 

Lagerung in einer Freizone des Kontrolltyps I oder einem Freilager, nicht aber die 

Durchfuhr. 

(2) Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die Ausrüstungen des Anhangs II der VO 

194/2008 umfassen, sind mit der Maßnahme gekennzeichnet. Fußnoten beschreiben jene 

Güter innerhalb der gekennzeichneten Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die 

tatsächlich von der Maßnahme betroffen sind. 

Beispiel: 

Gekennzeichnet ist Unterposition 8705 90 90: 

"Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken, ihrer Beschaffenheit nach nicht hauptsächlich 
zur Personen- oder Güterbeförderung bestimmt" (Hinweis: Andere als vorher in den 
Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur taxativ angeführte). 

Durch Fußnoten aus Unterposition 8705 90 90 beschrieben und der Maßnahme 
unterliegend: 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20100920&hz_id=3079500
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonArtikel=4&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonAnhang=II
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonAnhang=II
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonAnhang=II
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"Mit einem Wasserwerfer ausgerüstete Fahrzeuge, besonders konstruiert oder 
geändert zum Zwecke der Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen." 

2A.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2A.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine spezifischen 

Informationen vorliegen (zB Mitteilung über Genehmigungspflicht in besonderen Fällen) - als 

nicht dieser Maßnahme unterliegend angesehen. 

Die zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften über Verbote, Genehmigungspflichten, 

Strafsanktionen bei Nichteinhaltung der Vorschriften usw. werden dadurch aber in keiner 

Weise berührt. 

2A.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der 

Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die Ausfuhrgüter nicht der 

Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode Y920 ("Andere Waren 

als in den an die Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt") zu verwenden. 

2A.2.3. Vorabfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

2A.3. Ausfuhrmöglichkeit mit Ausfuhrgenehmigung 

(1) Gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchstabe a VO 194/2008 kann der Verkauf, die Lieferung, die 

Weitergabe oder die Ausfuhr der zu interner Repression verwendbaren Ausrüstung trotz des 

Verbotes nach Abschnitt 2A.1. genehmigt werden, wenn die betreffenden Ausrüstungen 

ausschließlich humanitären oder Schutzzwecken dienen oder für Programme der Vereinten 

Nationen, der Europäischen Union und der Gemeinschaft zum Aufbau von Institutionen oder 

für Krisenbewältigungsoperationen der Europäischen Union und der Vereinten Nationen 

bestimmt sind. 

(2) Gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchstabe b VO 194/2008 kann der Verkauf, die Lieferung, die 

Weitergabe oder die Ausfuhr der zu interner Repression verwendbaren Ausrüstung trotz des 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonArtikel=9&dz_VonAbsatz=1&dz_VonLitera=a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonArtikel=9&dz_VonAbsatz=1&dz_VonLitera=b
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Verbotes nach Abschnitt 2A.1. genehmigt werden, wenn es sich dabei um Minenräumgeräte 

und Material für Minenräumaktionen handelt. 

(3) In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer erklären, dass für die Ausfuhrgüter eine 

gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode C052 

("Ausfuhrgenehmigung für Waren und Technologien, die Einschränkungen unterliegen") zu 

verwenden - außerdem ist die Nummer der Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im 

Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 4.6.3. 

2A.4. Ausfuhrmöglichkeit ohne Ausfuhrgenehmigung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 VO 194/2008 gilt das Ausfuhrverbot nicht für Schutzkleidung, 

einschließlich Körperschutzwesten und Militärhelmen, die vom Personal der Vereinten 

Nationen, der Europäischen Union, der Gemeinschaft oder ihrer Mitgliedstaaten, von 

Medienvertretern, von humanitärem Hilfspersonal und Entwicklungshilfepersonal sowie 

dazugehörigem Personal ausschließlich zum persönlichen Gebrauch vorübergehend nach 

Birma/Myanmar ausgeführt wird. 

In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer erklären, dass er für die Ausfuhrgüter die 

Ausnahme in Anspruch nimmt und dass die Ausnahme zutrifft. In e-Zoll ist dazu der 

Dokumentenartencode Y921 ("Von dem Verbot ausgenommene Waren") zu verwenden. 

2B. Ausfuhr von Gütern und Technologien für 

Holzgewinnung, Holzverarbeitung sowie Bergbau 

2B.1. Ausfuhrverbot 

(1) Gemäß Art. 5 Abs. 1 VO 194/2008 ist es verboten, Güter oder Technologien gemäß 

Anhang III der Verordnung unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen in Birma/Myanmar 

zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen, die in den Industriezweigen 

Holzeinschlag, Holzverarbeitung, Gewinnung von Kohle, Gold, Silber, Eisen, Zinn, Kupfer, 

Wolfram, Blei, Mangan, Nickel und Zink sowie Gewinnung und Verarbeitung von Edelsteinen 

und Halbedelsteinen darunter Diamanten, Rubine, Saphire, Jade und Smaragde tätig sind. 

Definition: 

Ausfuhr ist jede Verbringung von Gütern aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft oder 

anderen Gebieten, auf die der Vertrag unter den Voraussetzungen nach Art. 349 und 

Art. 355 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), ABl. Nr. C 

115 vom 09.05.2008, S. 47-199 Anwendung findet. Dazu gehört im Sinne des ZK die 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonArtikel=4&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonArtikel=5&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonAnhang=III
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:de:PDF
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Verbringung von Gütern, für die eine Zollanmeldung abzugeben ist, und die Verbringung 

von Gütern nach Lagerung in einer Freizone des Kontrolltyps I oder einem Freilager, 

nicht aber die Durchfuhr. 

(2) Gemäß Art. 5 Abs. 2 VO 194/2008 enthält Anhang III dieser Verordnung keine Güter, die 

in der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union enthalten sind - diese werden 

gesondert geregelt (siehe dazu die Arbeitsrichtlinie AH-3210). 

Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die Ausrüstungen des Anhangs III der 

Verordnung umfassen, sind mit der Maßnahme gekennzeichnet. Fußnoten beschreiben jene 

Güter innerhalb der gekennzeichneten Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die 

tatsächlich von der Maßnahme betroffen sind. 

2B.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2B.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine spezifischen 

Informationen vorliegen (zB Mitteilung über Genehmigungspflicht in besonderen Fällen) - als 

nicht dieser Maßnahme unterliegend angesehen. 

Die zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften über Verbote, Genehmigungspflichten, 

Strafsanktionen bei Nichteinhaltung der Vorschriften usw. werden dadurch aber in keiner 

Weise berührt. 

2B.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der 

Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die Ausfuhrgüter nicht der 

Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode Y920 ("Andere Waren 

als in den an die Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt") zu verwenden. 

2B.2.3. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonArtikel=5&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120328&hz_id=3079500
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonAnhang=III
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonAnhang=III
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2B.3. Ausfuhrmöglichkeit mit Ausfuhrgenehmigung 

Gemäß Art. 5 Abs. 3 VO 194/2008 können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der 

Gemeinschaft unter bestimmten Voraussetzungen Ausfuhren genehmigen. 

In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass für die Ausfuhrgüter 

eine gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode X012 

("Ausfuhrgenehmigung von den zuständigen Behörden des Mitgliedsstaats erteilt, in dem der 

Ausführer niedergelassen ist") zu verwenden - außerdem ist die Nummer der 

Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 

Abschnitt 4.6.3. 

3. Zurverfügungstellung wirtschaftlicher Ressourcen 

3.1. Ausfuhrverbot 

Gemäß Art. 11 Abs. 2 VO 194/2008 dürfen den im Anhang VI der Verordnung aufgeführten 

natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weder unmittelbar 

noch mittelbar wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder 

zugutekommen. 

Definition: 

Wirtschaftliche Ressourcen sind Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie 

materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um 

Gelder handelt, die aber für den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen 

verwendet werden können. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um körperliche oder 

nicht körperliche, bewegliche oder unbewegliche Waren handelt, daher ist zB auch 

Software oder elektrische Energie als wirtschaftliche Ressource anzusehen, da diese für 

den Erwerb von Finanzmitteln verwendet werden können. 

Die Definition "wirtschaftliche Ressourcen" umfasst somit nahezu alle Arten von Gütern. 

Da außerdem weder durch Ankäufe von gelisteten Personen, Einrichtungen oder 

Organisationen diesen Finanzmittel zufließen dürfen, noch durch Verkäufe an diese 

Personen diesen wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden dürfen, 

ergibt sich ein generelles Ein-, Aus- und Durchfuhrverbot von Waren von den oder an 

die entsprechend gelisteten Personen. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonArtikel=5&dz_VonAbsatz=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonArtikel=11&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonAnhang=VI
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Gemäß Art. 11 Abs. 3 VO 194/2008 ist es verboten, wissentlich und absichtlich an 

Tätigkeiten teilzunehmen, mit denen unmittelbar oder mittelbar die Umgehung der 

Maßnahme bezweckt oder bewirkt wird. 

3.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

3.2.1. Andere als die im Anhang VI der Verordnung aufgeführten 

natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 

Güter aus der Kombinierten Nomenklatur, die an andere als im Anhang VI der VO 194/2008 

aufgeführte natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen zur 

Verfügung gestellt werden oder zugutekommen, unterliegen keinen Einschränkungen nach 

der Maßnahme des Abschnitts 3. 

3.2.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

3.2.3. Güter ausschließlich zum persönlichen Gebrauch oder zum 

persönlichen Verbrauch bestimmt 

Güter, die sich nach Art, Menge und Wert lediglich für die persönliche Verwendung oder den 

persönlichen Gebrauch eignen, werden von der Maßnahme des Abschnitts 3. nicht erfasst. 

Sendungen mit solchen Inhalten dürfen ohne Genehmigung an den Empfänger ausgeführt 

werden. 

3.3. Ausnahmen vom Ausfuhrverbot mit Ausfuhrgenehmigung 

Gemäß Art. 13 Abs. 1 VO 194/2008 gilt für bestimmte eingeschränkte Zwecke das Verbot 

nach Abschnitt 3.1. nicht, sodass die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der 

Gemeinschaft die Bereitstellung wirtschaftlicher Ressourcen unter bestimmten 

Voraussetzungen genehmigen können. 

In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass für die Ausfuhrgüter 

eine gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode C052 

("Ausfuhrgenehmigung für Waren und Technologien, die Einschränkungen unterliegen") zu 

verwenden - außerdem ist die Nummer der Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im 

Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 4.6.3. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonArtikel=11&dz_VonAbsatz=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonAnhang=VI
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonArtikel=13&dz_VonAbsatz=1
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4. Einfuhr von Rundholz, Nutzholz, Holzerzeugnissen, 

Kohle, bestimmten Metallen, Halbedelsteinen und 

Edelsteinen 

4.1. Einfuhrverbot 

(1)(a) Es ist verboten, die im Anhang I der VO 194/2008 aufgeführten Güter einzuführen, 

wenn es sich um Güter mit Ursprung in Birma/Myanmar handelt. 

(b) Es ist verboten, die im Anhang I der Verordnung aufgeführten Güter einzuführen, wenn 

sie aus Birma/Myanmar ausgeführt wurden. Das sind Güter, die in Birma/Myanmar 

bearbeitet, gelagert, gehandelt usw. wurden, die jedoch keinen Ursprung in 

Birma/Myanmar erworben haben. Güter, die durch ihre Bearbeitung oder Verarbeitung 

ihren Ursprung in anderen Drittländern als in Birma/Myanmar erworben haben und 

danach das Gebiet von Birma/Myanmar nicht mehr berühren, fallen nicht unter das 

Verbot, auch wenn sie ursprünglich Güter mit Ursprung in Birma/Myanmar waren. 

(c) Es ist verboten, die im Anhang I der Verordnung aufgeführten Güter zu erwerben, wenn 

sie sich in Birma/Myanmar befinden. 

(d) Es ist verboten, die im Anhang I der Verordnung aufgeführten Güter zu befördern, wenn 

es sich um Güter mit Ursprung in Birma/Myanmar handelt oder sie aus Birma/Myanmar in 

ein anderes Land ausgeführt werden und ihr endgültiger Bestimmungsort in der 

Gemeinschaft liegt. 

Definition: 

Einfuhr ist jede Verbringung von Gütern in das Zollgebiet der Gemeinschaft oder in 

andere Gebiete, auf die der Vertrag unter den Voraussetzungen nach Artikel 299 des 

Vertrags Anwendung findet. Dazu gehört im Sinne des ZK die Verbringung in eine 

Freizone oder ein Freilager, die Überführung in ein Nichterhebungsverfahren und die 

Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, nicht aber die Durchfuhr und die 

vorübergehende Verwahrung. 

(2) Es ist verboten, an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Verbote im 

Absatz 1 bezweckt oder auch nur bewirkt wird. 

(3) Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die Ausrüstungen des Anhangs II der VO 

194/2008 umfassen, sind mit der Maßnahme gekennzeichnet. Fußnoten beschreiben jene 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonAnhang=I
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonAnhang=II
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonAnhang=II
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Güter innerhalb der gekennzeichneten Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, 

die tatsächlich von der Maßnahme betroffen sind. 

4.2. Einfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

4.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine spezifischen 

Informationen vorliegen (zB Mitteilung über Genehmigungspflicht in besonderen Fällen) - als 

nicht dieser Maßnahme unterliegend angesehen. 

Die zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften über Verbote, Genehmigungspflichten, 

Strafsanktionen bei Nichteinhaltung der Vorschriften usw. werden dadurch aber in keiner 

Weise berührt. 

4.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der 

Einfuhranmeldung muss der Einführer diesfalls erklären, dass die Einfuhrgüter nicht der 

Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode Y920 ("Andere Waren 

als in den an die Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt") zu verwenden. 

4.2.3. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

4.3. Einfuhrmöglichkeit mit Einfuhrgenehmigung 

Der Erwerb der Güter des Anhangs I der VO 194/2008 kann durch die zuständigen Behörden 

genehmigt werden für Projekte und Programme der humanitären Hilfe, nichthumanitären 

Entwicklungsprojekte und Entwicklungsprogramme zur Unterstützung einschlägiger Ziele. 

In der Einfuhranmeldung muss der Einführer erklären, dass für die Einfuhrgüter eine gültige 

Einfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode N941 

("Embargogenehmigung") zu verwenden - außerdem ist die Nummer der 

Einfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 

Abschnitt 4.6.3. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonAnhang=I
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4.4. Einfuhrmöglichkeit ohne Einfuhrgenehmigung 

Wenn die Einfuhr, der Erwerb und die Beförderung von Gütern des Anhangs I der VO 

194/2008 nur gelegentlich erfolgt und ausschließlich aus Erzeugnissen besteht, die zum 

persönlichen Ge- oder Verbrauch der Empfänger oder Reisenden oder in deren Haushalt 

bestimmt sind, unterliegen diese Erzeugnisse nicht dem Einfuhrverbot. 

In der Einfuhranmeldung muss der Einführer erklären, dass er für die Einfuhrgüter die 

Ausnahme in Anspruch nimmt und dass die Ausnahme zutrifft. In e-Zoll ist dazu der 

Dokumentenartencode Y921 ("Von dem Verbot ausgenommene Waren") zu verwenden. 

5A. Durchfuhr bei zur internen Repression verwendbaren 

Ausrüstungen 

Nach der Formulierung des Art. 4 Abs. 1 VO 194/2008 fällt auch die Durchfuhr unter die 

Bestimmungen dieses Artikels. Die Überwachung der Einhaltung der genannten 

Bestimmungen erfolgt in jenen Fällen, in denen eine österreichische Zollstelle als 

Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben des Abschnitts 2A. 

5B. Durchfuhr bei Gütern und Technologien für 

Holzgewinnung, Holzverarbeitung sowie Bergbau 

Nach der Formulierung des Art. 5 Abs. 1 VO 194/2008 fällt auch die Durchfuhr unter die 

Bestimmungen dieses Artikels. Die Überwachung der Einhaltung der genannten 

Bestimmungen erfolgt in jenen Fällen, in denen eine österreichische Zollstelle als 

Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben des Abschnitts 2B. 

5C. Durchfuhr bei Zurverfügungstellung wirtschaftlicher 

Ressourcen 

Nach der Formulierung des Art. 11 Abs. 2 VO 194/2008 fällt auch die Durchfuhr unter die 

Bestimmungen dieses Artikels. Die Überwachung der Einhaltung der genannten 

Bestimmungen erfolgt in jenen Fällen, in denen eine österreichische Zollstelle als 

Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben des Abschnitts 3. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonAnhang=I
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonAnhang=I
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonArtikel=4&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonArtikel=5&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20120326&hz_id=3079500&dz_VonArtikel=11&dz_VonAbsatz=2
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5D. Durchfuhr bei Rundholz, Nutzholz, Holzerzeugnissen, 

Kohle, bestimmten Metallen, Halbedelsteinen und 

Edelsteinen 

Derzeit keine Maßnahme. 

6. Waffenembargo 

Gegenüber Birma/Myanmar gilt ein Waffenembargo auf Grund völkerrechtlicher 

Verpflichtungen. 

Nähere Ausführungen zur Durchführung sind der AH-3210 zu entnehmen. 

7. Strafbestimmungen 

7.1. Geltungsumfang der Verordnung 

Diese Verordnung gilt 

a) im Gebiet der Gemeinschaft einschließlich ihres Luftraums, 

b) an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten 

unterstehen, 

c) für die sich im Gebiet oder außerhalb des Gebiets der Gemeinschaft aufhaltenden 

Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, 

d) für die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder eingetragenen juristischen 

Personen, Organisationen und Einrichtungen, 

e) für juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen in Bezug auf Geschäfte, die 

ganz oder teilweise in der Gemeinschaft getätigt werden. 

7.2. Außenwirtschaftsgesetz 2011 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung sind gerichtlich strafbare Handlungen und es 

kommen die §§ 79, 83 und 84 AußWG 2011 zur Anwendung. 

Siehe dazu die Arbeitsrichtlinie AH-1130, im Besonderen Abschnitt 3. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=79
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=83
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=84
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